




Erinnerungen

Zum 65. Mal jährt sich in diesen Tagen,
die grausame Vertreibung aus unserer Heimat.
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Erinnern werden wir uns 
daran wohl schon noch 
dürfen,
ohne den Leisetretern, Beschwichti-
gern und alles - vergessen - Wollenden 
gleich wieder auf die Füße zu treten, 
samt dem Volk, das uns grausam und 
restlos ausgeraubt und vertrieben hat, 
ohne in diesen 65 Jahren jemals dafür 
auch nur das kleinste Wort einer offi-
ziellen Entschuldigung gefunden zu 
haben.

Erinnern wollen wir uns 
schon noch dürfen, wir We-
nigen, die noch leben und 
diese Untaten am eigenen 
Leib erlebt, erlitten und 
wehrlos erduldet haben.
Wir sind dieses Erinnern unseren El-
tern und Großeltern, die aus Gram sei-
nerzeit früher starben, schuldig.

Wir sind diese Erinnerung 
aber auch unseren Kindern 
und Enkeln schuldig,
die wir viel zu wenig von unserem Leid 
wissen ließen, auch, weil uns vielleicht 
oft die Worte heute noch fehlen, um im 
Einzelnen darüber zu berichten. Darum 
veröffentlichen wir nebenstehend ste-
hend ein Original der, von den Tsche-
chen selbst ins Deutsche übersetzten 
„Hinauswurfverfügung", die nur auf der 
Rückseite des amtlichen tschechischen 
Originals stand. Dieses konnte doch von 
uns niemand lesen. Wir glauben, dass 
die Aussagekraft auch heute noch für 
viel Erschütterung und Erinnerung sorgt.

In den Frühlings- und Sommertagen 
vor 65 Jahren traf diese Anordnung 
Millionen sudetendeutscher Familien.

Erinnern und darüber 
sprechen sollten wir eben-
falls noch dürfen - verges-
sen können wir es, so lange 
wir leben, sowieso nicht.

Stempian

Das nannte man 1946 dann schon „geregeltere" Vertreibung. Im Gegensatz dazu 
gab es Gebiete in der Tschechei, aus denen die Deutschen auf Todesmärschen aus 
dem Land getrieben wurden.
Das „Geregeltere“ bestand darin, dass man mit seinem vollgestopften Sack - in 
dem sich die gesamte Habe des Lebens von Generationen befand - zu je 30 Per- 
sonen in einen Viehwagen gestopft wurde, um so über die Grenze gejagt zu wer 
den. Dabei hatten diejenigen noch Glück, die einen gedeckten Viehtransporter er 
wischten und keinen ohne Dach. Foto: Bundesarchiv

Freie Übersetzung
Sie sind zum Transfer in Ihre Heimat (d. h. heim ins Reich) bestimmt worden und werden am

15. 8. 1946 um 8.00 Uhr in die Sammelstelle in Kaplitz abtransportiert.

Zum Mitnehmen sind: 2 Decken, 4 Wäschegarnituren, 2 gute Arbeitsanzüge , 2 Paar gute

Arbeitsschuhe, l guter Arbeitsmantel (Winterrock), l Eßschale, l Tasse und l Eßbesteck, 2

Handtücher und Seife, Nähzeug (Nadel und Zwirn), Lebensmittelkarten und die amtlichen

Personalausweise und Dokumente

Weiter können Sie Gegenstände Ihres Personalbedarfes, etwa unverderbliche Lebensmittel

und ähnliches mitnehmen. Alle Ihre Sachen dürfen das Gesamtgewicht von 50 kg pro Person

nicht überschreiten.

Sämtlicher Schmuck, Wertgegenstände, Geld und Einlagebücher (außer der Reichsmark)

schreiben Sie auf und geben Sie in einem Sack mit Ihrem Namen und der Anschrift an dem

Ort der Zusammenkunft ab.

Bei dem Verlassen Ihrer Wohnung sind Sie verpflichtet alle Eingänge zu den Wohnungs- oder

Betriebsräumen zu zusperren, die Schlüssel mit einem Kartonschild mit Ihrem Namen und

Anschrift zu versehen und am Ort der Zusammenkunft abzugeben.

Die Schlüssellöcher müssen mit den beigelegten Papierstreifen überklebt werden, sodass die

Türen ohne Beschädigung der Streifen nicht geöffnet werden können. Auf den unterschreibt

sich der Haushaltsvorstand eigenhändig.

Es wird dringends darauf hingewiesen, daß nichts von Ihrem Eigentum verkauft, verschenkt,

geborgt oder sonstwie veräussert werden darf.

Die Nichtbefolgung dieser Anordnung wird bestraft.

ACHTUNG!
Dieser Brief ist zur Sammelstelle nach Kaplitz mitzubringen.






